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BESCHEINIGUNG 
(über Rehabilitierung) 

 

 
 
 
 
 Der Bürger Deutschlands Wolfgang Otto Türk, geboren 1928 in der Stadt Chemnitz, 
Deutscher, bis zur Verhaftung wohnhaft in der Stadt Berlin, wurde am 8. Oktober 1952 [so im 

russischen Original – Anm. d. Übers.] verhaftet und am 22. Februar 1952 ohne hinreichenden 
Grund, aus politischen Motiven heraus, vom Militärtribunal des Truppenteils 48240 nach 
Art. 58-6, Teil 1, 58-10, Teil 2, und 58-11 StGB der RSFSR zur Höchststrafe – Tod durch 
Erschießen – mit Einzug der bei der Festnahme beschlagnahmten Wertgegenstände verurteilt. 
Das Urteil wurde am 28. Mai 1952 zur Vollstreckung gebracht. 

 Gemäß Art. 3 des Gesetzes der Russischen Föderation „Über die Rehabilitierung von 
Opfern politischer Verfolgung“ vom 18. Oktober 1991 wurde Wolfgang Otto Türk 
rehabilitiert. 
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